
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat in seiner Sitzung vom 
09./10.12.2021 (Wahlperiode 2019/2023) die nachfolgende 
Abrechnungsempfehlung beschlossen:  

Abrechnungsempfehlung der Bundesärztekammer zur 
telemedizinischen Erbringung von Leistungen im Rahmen der 
Behandlung von psychischen Erkrankungen 

Die Leistungen nach den Nummern 801, 804, 806, 807, 808, 817, 835, 
846, 849, 855, 856, 857, 860, 861, 863, 865, 870, 885, und/oder 886 GOÄ 
sind bei Erbringung mittels Videoübertragung analog berechnungsfähig. 


